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Einjährige berufliche Grundbildung  
- ab Schuljahr 2009/2010 -  

- Ausbildung 
- Arbeit 
-  Maßnahmen 
  der Arbeits-  
  verwaltung 

BFS  
Inhalte  =  1. Ausbildungsjahr 

Voraussetzung: HS-
Abschluss 

BEK 
Inhalte: 
insbesondere Deutsch, Mathe, 
Englisch und Fachpraxis 

Ziel: 
•  Steigerung der Ausbildungsreife  
•  HS-Abschluss 

BVJ 

          o h n e  Hauptschulabschluss             m i t  Hauptschulabschluss 

HAUPTSCHULE 

Ausbildung 

Ausbildung 



Berufvorbereitungsjahr (BVJ) 

   

Eingangsvoraussetzung: 

In das BVJ können Schülerinnen und Schüler 
aufgenommen werden, die den Sek.-I-Bereich ohne 
Abschluss verlassen und nicht aus einer Abschlussklasse 
kommen! 

Berufseinstiegsklasse (BEK) 

Berufseinstiegsschule (BVJ und BEK) 

     Aufnahmevoraussetzung 
 In die Berufeinstiegsklasse wird aufgenommen, wer eine Abschlussklasse 

des  Sekundarbereichs  I  oder  ein  Berufsvorbereitungsjahr  ohne 
Hauptschulabschluss verlassen hat. 

     Darüber hinaus können auch Schülerinnen und Schüler mit 
Hauptschulabschluss aufgenommen werden, die einen 
Hauptschulabschluss mit einem Notendurchschnitt in den Fächern 
Mathematik, Deutsch und Englisch von schlechter als 3,5 erreicht 
haben und von denen nach einer Schullaufbahnprognose im Rahmen 
des Aufnahmeverfahrens zu erwarten ist, dass sie vor Aufnahme in 
eine Berufsfachschule ihre Kenntnisse und Fähigkeiten noch 
verbessern müssen, um deren Ausbildungsziel zu erreichen. 

Fachrichtungen für die BEK an der BBS Neustadt a. Rbge. 
   1. Textiltechnik und Bekleidung 
   2. Bautechnik 
 3. Hauswirtschaft und Pflege 
   5. Holztechnik 
 6. Lebensmittelhandwerk und Gastronomie 
 7. Metalltechnik 



Einj. Berufsfachschulen 

   

Einführung von Berufsfachschulen gemäß Anlage 
3 zu § 34 BbS-VO (zurzeit Anhörungsfassung) ab 
Schuljahresbeginn 2009/2010 an der BBS 
Neustadt am Rübenberge 

In den Berufsfachschulen sind die Qualifikationen und 
Kompetenzen des ersten Ausbildungsjahres im 
jeweiligen Ausbildungsberuf zu vermitteln. Hierzu 
gehören sowohl die Fachtheorie als auch die Fach-
praxis, die identisch mit der betrieblichen Ausbildung 
auf der Grundlage der Ausbildungsordnung sind.  

In den einj. Berufsfachschulen wird eine Prüfung 
durchgeführt. 

Auf dem Zeugnis erscheint der duale Ausbildungsberuf 
für den die Kompetenzen des ersten Ausbildungsjahres 
vermittelt wurden. 



Für Realschulabsolventinnen- und absolventen 
(Höhere Handelsschule) 

Beruf     gepl. Zügigkeit 

Bürokaufleute                                                        dreizügig 

Kaufleute für Bürokommunikation                      zweizügig 

Industriemechaniker                                             einzügig 

Elektroniker Fachrichtung  
Energie- und Gebäudetechnik                              einzügig 

Mechatroniker                                                         einzügig 

Hauswirtschaft, Schwerpunkt Sozialpflege        zweizügig 

Für Schülerinnen und Schüler mit Hauptschulabschluss 

Gastronomie                                                            einzügig 

Einzelhandelskaufleute                                          dreizügig 

Tischler, Maler und Lackierer                                einzügig 

Bauhauptberufe                                                       einzügig 

Hauswirtschaft, Schwerpunkt Hauswirtschaft     einzügig 

Einjährige Berufsfachschulen 

In die Klasse 2 der gleichen Fachrichtung kann 
eintreten, wer die Klasse 1 erfolgreich durchlaufen 
und einen Notendurchschnitt von 3,0 oder besser 
erreicht hat. 


